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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Außerkrafttreten von Verwaltungsvorschriften 
aus den Bereichen des Immissionsschutzes 

und der Abfallwirtschaft

Erlass 
des Ministeriums für Land- und Ernährungswirtschaft, 

Umwelt und Verbraucherschutz 
Vom 11. November 2025

Mit Wirkung zum 11. November 2025 werden die nachfolgend 
aufgeführten Verwaltungsvorschriften und Bekanntmachungen 
aus den Bereichen des Immissionsschutzes und der Abfallwirt-
schaft nicht mehr benötigt und daher außer Kraft gesetzt:

1	 Immissionsschutz

a)	 Erlass zu Rechtsänderungen im Zulassungsrecht für 
Windkraftanlagen (Anlage  1; Anlage  2) vom 16.  Juni 
2005 (im Amtsblatt nicht veröffentlicht)

b)	 Bekanntgabe von Sachverständigen für die Durch-
führung sicherheitstechnischer Prüfungen vom 23. No-
vember 2009 (ABl. S. 2490)

c)	 Erlass zur Anwendung des Handlungsrahmens zur Be-
urteilung von Waldökosystemen im Umfeld von Tierhal- 
tungsanlagen im Zusammenhang mit immissionsschutz- 
rechtlichen Genehmigungsverfahren vom 29. Januar 2004 
(im Amtsblatt nicht veröffentlicht)

d)	 Hinweise zur Bekanntgabe von Messstellen und Sachver-
ständigen im gesetzlich geregelten Umweltbereich vom 
3. November 2010 (im Amtsblatt nicht veröffentlicht)

e)	 Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen nach dem 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts v. 30.6.2004 - 4 C 9.03  
hier: Widerspruchszuständigkeit für Entscheidungen der 
unteren Bauaufsichtsbehörden vom 19.  Mai 2005 (im 
Amtsblatt nicht veröffentlicht)

2	 Abfallwirtschaft

a)	 Erlass zu den Anforderungen an die stoffliche Verwertung 
von mineralischen Abfällen vom 2.  April 1997 (ABl. 
S. 359)

b)	 Erlass zu den Anforderungen an die stoffliche Verwertung 
von mineralischen Abfällen  vom 11.  Mai 2000 (ABl. 
S. 310)

c)	 Erlass 6/7/01 über die Zulassung von Ausnahmen ge-
mäß § 27 Abs. 2 KrW-/AbfG beim Einsatz von minera-
lischen Abfällen mit Schadstoffgehalten > Z 2 für bau-
technische Maßnahmen vom 5.  Oktober 2001 (Daten 
und Informationen zur Abfallwirtschaft 2000 Seite 211; 
MLUR, Potsdam, 11/2002; im Amtsblatt nicht ver-
öffentlicht)

d)	 Erlass 6/5/02  zur Regelung der  Bestimmung von 
Kohlenwasserstoffen und extrahierbaren lipophilen 
Stoffen  in Abfällen, Böden, Altlasten, Eluaten und 
Sickerwasser im Land Brandenburg vom 6.  August 
2002  (Daten und Informationen zur Abfallwirtschaft 
2000 Seite  218; MLUR, Potsdam, 11/2002; im Amts-
blatt nicht veröffentlicht)

e)	 Runderlass 6/5/03 zur Entsorgung von Elektroalt-
geräten/freiwillige Rücknahme vom 17.  März 2003 
(Daten und Informationen zur Abfallwirtschaft 2001 
Seite 143; MLUR, Potsdam, 10/2003; im Amtsblatt 
nicht veröffentlicht)

f)	 Runderlass 6/5/04  zum  Vollzug der Verordnung (EG) 
Nr.  850/2004  des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2004 über  persistente organische 
Schadstoffe (POP)  und zur Änderung der Richtlinie 
79/117/EWG vom 6. Oktober 2004 (ABl. S. 858)

g)	 Rundschreiben zum Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichtes vom 14. April 2005 - „Tongrubenurteil“ - zu den 
Anforderungen an die ordnungsgemäße Verwertung von 
mineralischen Abfällen vom 29. September 2006 (Techni-
sche Regeln der LAGA Teil I und Teil II 1.2 [überarbeitete 
Fassung]; im Amtsblatt nicht veröffentlicht)

h)	 Anschreiben zur Entsorgung von Abfällen aus Einrich- 
tungen des Gesundheitsdienstes, die mit dem Corona-
virus (SARS-CoV-2) kontaminiert sind, vom 23.  März 
2020 (im Amtsblatt nicht veröffentlicht) einschließlich 
der Anlage „Sammelentsorger für infektiöse Abfälle mit 
dem Abfallschlüssel 18 01 03* im Land Brandenburg“, 
Stand: 16.03.2002 (im Amtsblatt nicht veröffentlicht)

Bekanntmachung der ab dem 1. Januar 2026 
geltenden neuen EU-Schwellenwerte 
für die Vergabe öffentlicher Aufträge

Bekanntmachung des Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit, Energie und Klimaschutz 

Vom 18. November 2025

Am 22.  Oktober 2025 hat die EU-Kommission die ab dem 
1. Januar 2026 geltenden EU-Schwellenwerte für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 
2025/2150, der Delegierten Verordnung (EU) 2025/2151 sowie 
der Delegierten Verordnung (EU) 2025/2152 bekannt gemacht.

Die EU-Schwellenwerte basieren auf den Schwellenwerten des 
General Procurement Agreement (GPA). Diese Schwellenwerte 
werden in einer künstlich vom Internationalen Währungsfonds 
(IWF) geschaffenen Währungseinheit, den sogenannten Sonder-
ziehungsrechten, ausgedrückt. Durch die ständigen Kursver-
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Baupreisindexzahl für 2025

Bekanntmachung 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung 

Vom 12. Juni 2025

Auf Grund des § 3 Absatz 1 Satz 6 der Brandenburgischen Bau-
gebührenordnung vom 20. August 2009 (GVBl. II S. 562), die 
zuletzt durch Verordnung vom 12. Mai 2021 (GVBl. II Nr. 50) 
geändert worden ist, macht das Ministerium für Infrastruktur 
und Landesplanung als oberste Bauaufsichtsbehörde bekannt:

1.	 Die Baupreisindexzahl nach §  3 Absatz  1 Satz  3 der 
Brandenburgischen Baugebührenordnung, mit der die an-
rechenbaren Bauwerte der Anlage 2 zu vervielfältigen sind, 
beträgt 1,668.

2.	 Die sich daraus ergebenden fortgeschriebenen anrechen-
baren Bauwerte werden in der nachstehenden Tabelle ver-
öffentlicht.

änderungen zum Euro müssen die EU-Schwellenwerte alle zwei 
Jahre an die Sonderziehungsrechte angepasst werden.

Die neuen, leicht abgesenkten EU-Schwellenwerte sind schon 
jetzt für die Auftragswertschätzung zu beachten, soweit die 
Auftragsbekanntmachung nach dem 31.  Dezember 2025 ab-
gesendet oder das Vergabeverfahren danach auf sonstige Weise 
eingeleitet wird (§ 3 Absatz 3 der Vergabeverordnung [VgV]).

I.	 Richtlinie 2014/24/EU - Richtlinie über die öffentliche 
Auftragsvergabe

1.	 Die in den Artikeln 4 und 13 der Richtlinie 2014/24/EU  
(ABl. L 94 vom 28.3.2014, S.  65) festgelegten EU-
Schwellenwerte werden durch Artikel 1 der Delegier-
ten Verordnung (EU) 2025/2152 der Kommission vom 
22. Oktober 2025 ab dem 1. Januar 2026 geändert.

2.	 Auf dieser Grundlage beträgt der Schwellenwert ab 
dem 1. Januar 2026

a)	 140 000 Euro

bei öffentlichen Liefer- und Dienstleistungsauf-
trägen, die von den in Anhang I der Richtlinie 
2014/24/EU genannten zentralen Regierungs-
behörden als öffentlichen Auftraggebern ver-
geben werden, und bei von diesen Behörden aus-
gerichteten Wettbewerben.

Der sich für zentrale Regierungsbehörden im 
Sinne des Anhangs I der Richtlinie 2014/24/EU er-
gebende Schwellenwert ist gemäß § 106 Absatz 2 
Nummer  1 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) nur von obersten Bundes-
behörden sowie allen oberen Bundesbehörden und 
vergleichbaren Bundeseinrichtungen anzuwenden.

b)	 216 000 Euro

bei öffentlichen Liefer- und Dienstleistungsauf-
trägen, die von anderen als den in Anhang I der 
Richtlinie 2014/24/EU genannten öffentlichen 
Auftraggebern vergeben werden, und bei von die-
sen Behörden ausgerichteten Wettbewerben

c)	 5 404 000 Euro

bei öffentlichen Bauaufträgen.

II.	 Richtlinie 2014/25/EU - Sektorenrichtlinie

1.	 Die in Artikel 15 der Richtlinie 2014/25/EU (ABl. L 94 
vom 28.3.2014, S.  243) festgelegten EU-Schwellen-
werte werden durch Artikel  1 der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2025/2150 der Kommission vom 22. Ok-
tober 2025 ab dem 1. Januar 2026 geändert.

2.	 Auf dieser Grundlage beträgt der Schwellenwert ab dem 
1. Januar 2026

a)	 432 000 Euro

bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen

und

b)	 5 404 000 Euro

bei Bauaufträgen.

III.	 Richtlinie 2014/23/EU - Richtlinie über die Konzessions-
vergabe

1.	 Der in Artikel  8 Absatz  1 der Richtlinie 2014/23/EU 
(ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 1) festgelegte EU-Schwel- 
lenwert wird durch Artikel  1 der Delegierten Verord- 
nung (EU) 2025/2151 der Kommission vom 22. Okto-
ber 2025 ab dem 1. Januar 2026 geändert.

2.	 Auf dieser Grundlage beträgt der Schwellenwert ab 
dem 1. Januar 2026

5 404 000 Euro.

Die Delegierte Verordnung zur Änderung der Schwellenwerte 
der Richtlinie 2009/81/EG (ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76) 
- Richtlinie über die Vergabe in den Bereichen Verteidigung und 
Sicherheit - wurde von der EU-Kommission noch nicht veröffent-
licht. Es ist zu erwarten, dass die Anpassung der Schwellenwerte 
zum 1.  Januar 2026 entsprechend den Umrechnungen für die 
Sektorenrichtlinie (vgl. Nummer  II.) erfolgt. Eine Information 
dazu erfolgt nachträglich auf dem Vergabeportal des Landes 
Brandenburg https://vergabe.brandenburg.de.

Die Schwellenwerte für soziale und andere besondere Dienst-
leistungen von 750 000 Euro (§ 130 GWB) beziehungsweise 
von 1 000 000 Euro (§ 142 GWB - Sektorenbereich) bleiben 
unverändert.

Die Bekanntmachung der ab dem 1.  Januar 2024 geltenden 
neuen EU-Schwellenwerte für die Vergabe öffentlicher Auf-
träge vom 1. Dezember 2023 (ABl. S. 1198) wird zum 1. Januar 
2026 aufgehoben.
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Tabelle der anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt 
gültig ab 1. Juni 2025

Nr. Gebäudeart Anrechenbare Bauwerte 
in Euro/m3 

2025

1 Wohngebäude 207

2 Wochenendhäuser 181

3 Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen 278

4 Schulen 263

5 Kindertageseinrichtungen 236

6 Hotels, Pensionen, Wohnheime, Gebäude gemäß § 2 Absatz 4 Nummer 9 BbgBO, 
Sanatorien bis jeweils 60 Betten, Gaststätten, Kantinen

236

7 Hotels, Wohnheime, Gebäude gemäß § 2 Absatz 4 Nummer 9 BbgBO, Sanatorien 
über 60 Betten

274

8 Krankenhäuser 307

9 Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11  
und 12, Theater, Kinos

236

10 Hallenbäder 254

11 eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- 
und Lagergebäude in einfachen Rahmen- oder Stiel-Riegel-Konstruktionen sowie 
einfache Sporthallen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit nicht nach 
Nummer 19

11.1 bis 5 000 m3 Brutto-Rauminhalt 101

11.2 der 5 000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 20 000 m3 86

11.3 der 20 000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 50 000 m3 71

11.4 der 50 000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt 55

12 andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten 155

13 andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude 139

14 mehrgeschossige Verkaufsstätten 210

15 mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude 183

16 eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen 152

17 mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen 183

18 Tiefgaragen 282

19 Schuppen, Kaltställe, Nebengebäude für Abstellräume, offene Feldscheunen, offene 
Kleingaragen sowie ähnliche Gebäude

73

20 Gewächshäuser

20.1 bis 1 500 m3 Brutto-Rauminhalt 55

20.2 der 1 500 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt 31

- Zuschlag für Hallenbereiche mit Kranbahnen� 82 €/m2.
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Außerkrafttreten  
von Verwaltungsvorschriften

Bekanntmachung 
des Ministeriums des Innern und für Kommunales 

Vom 18. November 2025

Die folgenden Verwaltungsvorschriften sind außer Kraft ge-
treten:

1.	 Die Erhaltung und der Nachweis des trigonometrischen 
Punktfeldes im Land Brandenburg (TP-Richtlinie Bbg), 
eingeführt mit Runderlass III Nr. 14/1996 des Ministeriums 
des Innern vom 10. Mai 1996 (ABl. S. 630), ist durch den 
Raumbezugserlass für den einheitlichen integrierten geo-
dätischen Raumbezug des amtlichen Vermessungswesens 
im Land Brandenburg (Raumbezugserlass) vom 21.  Juli 
2021 (im Amtsblatt nicht veröffentlicht) am 21. Juli 2021 
außer Kraft getreten.

2.	 Die Einrichtung, die Erhaltung und der Nachweis von 
Aufnahmepunkten im Land Brandenburg (AP-Erlass 
Bbg), Runderlass III Nr.  131/1993 des Ministeriums des 
Innern vom 23.  Dezember 1993 (im Amtsblatt nicht ver-
öffentlicht), geändert durch den Runderlass III Nr. 4/1997 
des Ministeriums des Innern vom 23.  Januar 1997 (ABl. 
S.  98), ist durch den Raumbezugserlass für den einheit-
lichen integrierten geodätischen Raumbezug des amtlichen 
Vermessungswesens im Land Brandenburg (Raumbezugs-
erlass) vom 21.  Juli 2021 (im Amtsblatt nicht veröffent-
licht) am 21. Juli 2021 außer Kraft getreten.

3.	 Die Einrichtung, die Erhaltung und der Nachweis des 
Höhenfestpunktfeldes im Land Brandenburg (Nivellement- 
richtlinie Bbg), eingeführt mit Runderlass III Nr.  2/1998 
des Ministeriums des Innern vom 25.  März 1998 (ABl. 
S.  482), ist durch den Raumbezugserlass für den einheit-
lichen integrierten geodätischen Raumbezug des amtlichen 
Vermessungswesens im Land Brandenburg (Raumbezugs-
erlass) vom 21.  Juli 2021 (im Amtsblatt nicht veröffent-
licht) am 21. Juli 2021 außer Kraft getreten.

4.	 Nutzung der Kalibrierungsstrecke Potsdam für das öffent-
liche Vermessungswesen, eingeführt mit Runderlass III 
Nr. 24/1995 des Ministeriums des Innern vom 14. Novem-
ber 1995 (ABl. S. 1118), ist durch den Erlass vom 31. März 
2023 (im Amtsblatt nicht veröffentlicht) am 31. März 2023 
außer Kraft getreten.

5.	 Die Einführung des Verfahrens zur Erteilung von Unschäd- 
lichkeitszeugnissen im Grundstücksverkehr, Runderlass III 
Nr. 15/1996 des Ministeriums des Innern vom 26. Septem- 
ber 1996 (ABl. S. 987), ist durch den Erlass vom 13. Novem-
ber 2025 (im Amtsblatt nicht veröffentlicht) am 13. Novem-
ber 2025 außer Kraft getreten.

Erlass des Ministeriums des Innern  
und für Kommunales und des Ministeriums 

für Infrastruktur und Landesplanung  
zum Außerkrafttreten von Verwaltungsvorschriften  
zu Umlegungsausschüssen nach dem Baugesetzbuch

Vom 24. Oktober 2025

1.	 Der Einführungserlass zur 2. Verordnung zur Durchführung 
des Baugesetzbuches (Umlegungsausschussverordnung 
- UmlAussV -) vom 19. Juni 1995 (ABl. S. 631) tritt am 
Tag nach Bekanntmachung dieses Erlasses im Amtsblatt für 
Brandenburg außer Kraft.

2.	 Der Erlass über die Entschädigung für die Mitglieder des 
Oberen Umlegungsausschusses vom 5. Februar 1998 (ABl. 
S. 179) tritt am Tag nach Bekanntmachung dieses Erlasses 
im Amtsblatt für Brandenburg außer Kraft.

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb von elf Windenergieanlagen 

in 16833 Fehrbellin, OT Protzen, 
16845 Fehrbellin, OT Manker 

und 16816 Neuruppin, OT Stöffin

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 2. Dezember 2025

Der Firma unlimited energy GmbH, Mittelstraße 3 B in 12529 
Schönefeld, wurde die Genehmigung nach §  4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf den Grund-
stücken in der Gemarkung Protzen, Flur 1, 2, Flurstücke 196, 
60, 96, 88, 92, 1/8, 55, 59, 76, 79, 68 sowie in der Gemarkung 
Manker, Flur 1, Flurstück 274 und in der Gemarkung Stöffin, 
Flur 2, Flurstück 87 elf Windenergieanlagen zu errichten und 
zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma unlimited energy GmbH (im Folgenden: An-
tragstellerin), Mittelstraße 3 B, 12529 Schönefeld wird 
die

Genehmigung 

nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
erteilt, elf Windenergieanlagen (WEA) vom Typ VESTAS 
V-162 in 16833 Fehrbellin, OT Protzen, 16845 Fehr-
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bellin, OT Manker und 16816 Neuruppin, OT Stöffin 
in dem unter Ziffer II. und III. dieser Entscheidung be-
schriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter 
Ziffer IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu 
errichten und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach §  13 BImSchG ins-
besondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 der Branden-
burgischen Bauordnung (BbgBO) mit der Zulassung 
einer Abweichung von bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften gemäß §  67 Abs.  1 BbgBO von den Fest-
setzungen des § 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzierung der Ab-
standsfläche auf die Projektionsfläche bzw. 81,12 m) 
und

-	 die Entscheidung zum Umgang mit wassergefähr- 
denden Stoffen gemäß § 40 der Verordnung über An-
lagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV).

3.	 Das von der Gemeinde Fehrbellin verweigerte Einver-
nehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB wird mit dieser Ent-
scheidung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB, § 71 BbgBO 
ersetzt. Die Genehmigung gilt zugleich als Ersatzvor-
nahme im Sinne des § 116 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg.

4.	 Die Kostenentscheidung und die Festsetzung der Ge-
bühren und Auslagen erfolgen mit gesondertem Be-
scheid.

VII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Dritten 
gegen die Zulassung einer WEA an Land mit einer Gesamthöhe 
von mehr als 50 Metern keine aufschiebende Wirkung. Der 
Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu 
begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Abs. 2 BImSchG, dass der Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 
gegen eine Zulassung der WEA an Land mit einer Gesamt-
höhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb eines Monats 
nach der Zustellung der Zulassung beim Oberverwaltungs-
gericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin gestellt und be-
gründet werden kann.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen ent-
schieden worden.

Auslegung

Die Entscheidung wird in der Zeit vom 4.  Dezember 2025 
bis einschließlich 17.  Dezember 2025 über das länderüber-
greifende zentrale UVP-Internetportal unter https://www.uvp-
verbund.de/ zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle West 
schriftlich oder elektronisch angefordert werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
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Auslegung

Die Entscheidung wird in der Zeit vom 4. Dezember 2025 bis ein- 
schließlich 17. Dezember 2025 auf der Internetseite des Landes-
amtes für Umwelt Brandenburg unter https://lfu.brandenburg.de/ 
info/genehmigungen-west zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West

1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West

Genehmigung zum Vorhaben 
wesentliche Änderung (Typenänderung) 

von elf Windenergieanlagen 
in 16833 Fehrbellin, OT Protzen, 

16845 Fehrbellin, OT Manker 
und 16816 Neuruppin, OT Stöffin

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 2. Dezember 2025

Der Firma unlimited energy GmbH, Mittelstraße 3 B in 12529 
Schönefeld, wurde die Genehmigung nach § 16 in Verbindung 
mit §  16b Absatz  7 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) erteilt, auf den Grundstücken in der Gemarkung 
Protzen, Flur  1, 2, Flurstücke 196, 60, 96, 88, 92, 1/8, 55, 
59, 76, 79, 68 sowie in der Gemarkung Manker, Flur 1, Flur-
stück 274 und in der Gemarkung Stöffin, Flur 2, Flurstück 87 
elf Windenergieanlagen wesentlich zu ändern.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Genehmigungsbescheid 10.33.00/20.1.6.2V/T11 vom  
01.07.2025 des Landesamtes für Umwelt (LfU) wird wie 
folgt geändert:

Statt elf WEA des Typs Vestas V162-6.0 MW mit einer 
Nabenhöhe von 169 m werden acht WEA des Typs Nor-
dex N163/6.X mit einer Nabenhöhe von 164 m und einer 
Fundamenterhöhung von 0,89 m und drei WEA des Typs 
Nordex N175/6.X mit einer Nabenhöhe von 179 m und 
einer Fundamenterhöhung von 1 m Verschiebung der 
Standorte um weniger als 8 m genehmigt.

2.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.
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Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West

Genehmigung zum Vorhaben 
wesentliche Änderung (Typenänderung) 

von drei Windenergieanlagen 
in 16833 Fehrbellin, OT Protzen 

und 16845 Fehrbellin, OT Manker

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 2. Dezember 2025

Der Firma InVentus Energie GmbH, Mittelstraße  3 B, 12529 
Schönefeld, wurde die Genehmigung nach § 16 in Verbindung 
mit §  16b Absatz  7 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) erteilt, auf den Grundstücken in der Gemarkung 
Manker, Flur  1, Flurstücke 272, 271, 541 sowie in der Ge-
markung Protzen, Flur 1, Flurstücke 103, 104 drei Windenergie-
anlagen wesentlich zu ändern.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Genehmigungsbescheid 10.040.00/20.1.6.2V/T11 vom  
03.07.2025 des Landesamtes für Umwelt (LfU) wird wie 
folgt geändert:

Statt drei WEA des Typs Vestas V162-6.0 MW mit einer 
Nabenhöhe von 169 m werden

a)	 zwei WEA des Typs Nordex N163/6.X mit einer Na-
benhöhe von 164 m und einer Fundamenterhöhung 
von 0,89 m und

b)	 einer WEA des Typs Nordex N175/6.X mit einer Naben-
höhe von 179 m und einer Fundamenterhöhung von 1 m

c)	 Verschiebung der Standorte um weniger als 8 m ge-
nehmigt.

2.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Entscheidung wird in der Zeit vom 4. Dezember 2025 bis ein-
schließlich 17. Dezember 2025 auf der Internetseite des Landes-
amtes für Umwelt Brandenburg unter https://lfu.brandenburg.de/ 
info/genehmigungen-west zugänglich gemacht.
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Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage 

in 16833 Protzen

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 2. Dezember 2025

Der Firma Windpark Protzen GmbH & Co. KG, Dorfstraße 53 
in 16816 Nietwerder, wurde die Genehmigung nach §  4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem 
Grundstück in der Gemarkung Protzen, Flur  2, Flurstück  59 
eine  Windenergieanlage vom Typ Vestas V-162-5.6  MW mit 
einer Leistung von 5,6 MW, einer Nabenhöhe von 169 m und 
einem Rotordurchmesser von 162  m zu errichten und zu be-
treiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Windpark Protzen GmbH & Co. KG (im Fol-
genden: Antragstellerin), Dorfstraße 53 in 16816 Niet-
werder wird die

Genehmigung
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
erteilt, eine Windenergieanlage (WEA) vom Typ VESTAS 
V-162 in 16833 Protzen, Gemarkung Protzen, Flur 2, Flur-
stück 59 in dem unter Ziffer II. und III. dieser Entscheidung 
beschriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter Zif-
fer IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu er-
richten und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach §  13 BImSchG ins-
besondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 der Branden-
burgischen Bauordnung (BbgBO) mit der Zulassung 
einer Abweichung von bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften gemäß §  67 Abs.  1 BbgBO von den Fest-
setzungen des § 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzierung der Ab-
standsfläche auf die Projektionsfläche bzw. 81,12 m) 
und

-	 die Entscheidung zum Umgang mit wassergefähr- 
denden Stoffen gemäß § 40 der Verordnung über An-
lagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV).

3.	 Das von der Gemeinde verweigerte Einvernehmen ge-
mäß § 36 Abs. 1 BauGB wird mit dieser Entscheidung 
gemäß § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB, § 71 BbgBO ersetzt. 
Die Genehmigung gilt zugleich als Ersatzvornahme im 
Sinne des §  116 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg.

4.	 Die Kostenentscheidung und die Festsetzung der Ge-
bühren und Auslagen erfolgen mit gesondertem Be-
scheid.

VII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.

Hinweise:

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Dritten 
gegen die Zulassung einer WEA an Land mit einer Gesamthöhe 
von mehr als 50 Metern keine aufschiebende Wirkung. Der 
Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung 
zu begründen. Des Weiteren gilt gemäß § 63 Abs. 2 BImSchG, 
dass der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
des Widerspruchs gegen eine Zulassung der WEA an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 
Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung der Zulassung beim Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin ge-
stellt und begründet werden kann.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen ent-
schieden worden.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz und 
die zugehörige Berichtigung der Genehmigung werden in der 
Zeit vom 4. Dezember 2025 bis einschließlich 17. Dezember 
2025 über das länderübergreifende zentrale UVP-Internetportal 
unter https://www.uvp-verbund.de/ zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle West 
schriftlich oder elektronisch angefordert werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
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Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Windpark Protzen GmbH & Co. KG (im Fol-
genden: Antragstellerin), Dorfstraße 53 in 16816 Niet-
werder wird die

Genehmigung
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
erteilt, eine Windenergieanlage (WEA) vom Typ VESTAS 
V-162 in 16833 Protzen, Gemarkung Protzen, Flur  1, 
Flurstück  72 und 73 in dem unter Ziffer  II. und III. 
dieser Entscheidung beschriebenen Umfang und unter 
Einhaltung der unter Ziffer  IV. genannten Inhalts- und 
Nebenbestimmungen zu errichten und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach §  13 BImSchG ins-
besondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 der Branden-
burgischen Bauordnung (BbgBO) mit der Zulassung 
einer Abweichung von bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften gemäß §  67 Abs.  1 BbgBO von den Fest-
setzungen des § 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzierung der Ab-
standsfläche auf die Projektionsfläche bzw. 81,12 m) 
und

-	 die Entscheidung zum Umgang mit wassergefähr- 
denden Stoffen gemäß § 40 der Verordnung über An-
lagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV).

3.	 Das von der Gemeinde verweigerte Einvernehmen ge-
mäß § 36 Abs. 1 BauGB wird mit dieser Entscheidung 
gemäß § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB, § 71 BbgBO ersetzt. 
Die Genehmigung gilt zugleich als Ersatzvornahme im 
Sinne des §  116 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg.

4.	 Die Kostenentscheidung und die Festsetzung der Ge-
bühren und Auslagen erfolgen mit gesondertem Be-
scheid.

VII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.

Hinweise:

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Dritten 
gegen die Zulassung einer WEA an Land mit einer Gesamthöhe 
von mehr als 50 Metern keine aufschiebende Wirkung. Der 
Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung 
zu begründen. Des Weiteren gilt gemäß § 63 Abs. 2 BImSchG, 
dass der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
des Widerspruchs gegen eine Zulassung der WEA an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 
Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung der Zulassung beim Ober-

einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage 

in 16833 Protzen

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 2. Dezember 2025

Der Firma Windpark Protzen GmbH & Co. KG, Dorfstraße 53 
in 16816 Nietwerder, wurde die Genehmigung nach §  4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem 
Grundstück in der Gemarkung Protzen, Flur 1, Flurstücke 72 
und 73 eine Windenergieanlage vom Typ Vestas V-162-5.6 MW 
mit einer Leistung von 5,6 MW, einer Nabenhöhe von 169 m 
und einem Rotordurchmesser von 162 m zu errichten und zu 
betreiben.



Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 49 vom 3. Dezember 2025764

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb  

von drei Windenergieanlagen 
in 16833 Fehrbellin, OT Protzen 

und 16845 Fehrbellin, OT Manker

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 2. Dezember 2025

Der Firma InVentus Energie GmbH, Mittelstraße 3 B in 12529 
Schönefeld, wurde die Genehmigung nach §  4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf den Grund-
stücken in der Gemarkung Manker, Flur 1, Flurstücke 272, 271, 
541 sowie in der Gemarkung Protzen, Flur 1, Flurstücke 103, 
104 drei Windenergieanlagen zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma InVentus Energie GmbH (im Folgenden: An-
tragstellerin), Mittelstraße 3 B, 12529 Schönefeld wird 
die

Genehmigung 
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
erteilt, drei Windenergieanlagen (WEA) vom Typ VESTAS  
V-162 in 16833 Fehrbellin, OT Protzen und 16845 Fehr- 
bellin, OT Manker in dem unter Ziffer II. und III. dieser 
Entscheidung beschriebenen Umfang und unter Einhal- 

verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin ge-
stellt und begründet werden kann.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen ent-
schieden worden.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 4. Dezember 2025 bis einschließlich 17. De-
zember 2025 über das länderübergreifende zentrale UVP-
Internetportal unter https://www.uvp-verbund.de/ zugänglich 
gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Ost 
schriftlich oder elektronisch angefordert werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  

der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West



765Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 49 vom 3. Dezember 2025

tung der unter Ziffer  IV. genannten Inhalts- und Neben-
bestimmungen zu errichten und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach §  13 BImSchG ins-
besondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 der Branden-
burgischen Bauordnung (BbgBO) mit der Zulassung 
einer Abweichung von bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften gemäß §  67 Abs.  1 BbgBO von den Fest-
setzungen des § 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzierung der Ab-
standsfläche auf die Projektionsfläche bzw. 81,12 m) 
und

-	 die Entscheidung zum Umgang mit wassergefähr- 
denden Stoffen gemäß § 40 der Verordnung über An-
lagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV).

3.	 Das von der Gemeinde Fehrbellin verweigerte Einver-
nehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB wird mit dieser Ent-
scheidung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB, § 71 BbgBO 
ersetzt. Die Genehmigung gilt zugleich als Ersatzvor-
nahme im Sinne des § 116 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg.

4.	 Die Kostenentscheidung und die Festsetzung der Ge-
bühren und Auslagen erfolgen mit gesondertem Bescheid.

VII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Dritten 
gegen die Zulassung einer WEA an Land mit einer Gesamthöhe 
von mehr als 50  Metern keine aufschiebende Wirkung. Der 
Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu 
begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Abs. 2 BImSchG, dass der Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 
gegen eine Zulassung der WEA an Land mit einer Gesamt-
höhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb eines Monats 
nach der Zustellung der Zulassung beim Oberverwaltungs-
gericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin gestellt und be-
gründet werden kann.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen ent-
schieden worden.

Auslegung

Die Entscheidung wird in der Zeit vom 4.  Dezember 2025 
bis einschließlich 17.  Dezember 2025 über das länderüber-

greifende zentrale UVP-Internetportal unter https://www.uvp-
verbund.de/ zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle West 
schriftlich oder elektronisch angefordert werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
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Ankündigung 
zur Umstufung der Landesstraße (L) 104 

in den Gemeinden Putlitz, Pirow und Berge 
im Landkreis Prignitz

Bekanntmachung 
des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg, 

Betriebssitz Hoppegarten 
Vom 6. November 2025

Auf Grund ihrer tatsächlichen Verkehrsbedeutung soll die 
Landesstraße (L)  104 in ihrer gesamten Länge zwischen der 
Landesstraße (L) 111 in der Gemeinde Putlitz bis zur Landes-
straße (L) 10 in der Gemeinde Berge abgestuft werden.

Auf der Grundlage des §  7 des Brandenburgischen Straßen-
gesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Juli 2009 (GVBl. I S. 358), das zuletzt durch Artikel 5 Ab-
satz 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 10 S. 79) 
geändert worden ist, soll mit Wirkung zum 15. Juni 2026 nach-
stehende Umstufung vollzogen werden:

BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBETRIEBE

Die Landesstraße (L) 104, Abschnitte 010 und 020 soll von Netz-
knoten (NK) 2738 003 nach NK 2737 013 über eine Gesamt-
länge von 11,587 km zur Kreisstraße gemäß § 3 BbgStrG ab-
gestuft werden.

Künftiger Träger der Straßenbaulast wird der Landkreis Prig-
nitz sein.

Die Ankündigung gilt einen Tag nach Veröffentlichung als be-
kannt gegeben.

Etwaige Bedenken oder Gegenvorstellungen zu der be-
absichtigten Umstufung sind innerhalb eines Monats beim 
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Betriebssitz Hoppe-
garten, Lindenallee 51 in 15366 Hoppegarten einzulegen.

Im Auftrag

Patrick Mönk 
Leiter Abteilung Fachdienste

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und  
Flurneuordnung

Der abhandengekommene Dienstausweis von Frau Martha 
Gdaniec, Dienstausweisnummer 230198, gültig bis 30.  Juni 
2035, wird hiermit für ungültig erklärt.

Polizeipräsidium Land Brandenburg

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Herrn Karsten Donat, Dienstausweisnummer 208465, 
Kartennummer 2106, Farbe grau, ausgestellt am 2. Januar 2025 
durch den Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, 
wird hiermit für ungültig erklärt.

S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstausweis 
von Herrn Ulrich Morgenstern, Dienstausweisnummer 106154, 
Kartennummer  02955, Farbe blau, ausgestellt am 16.  August 
2017 durch den Zentraldienst der Polizei des Landes Branden-
burg, wird hiermit für ungültig erklärt.

Hochschule der Polizei

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Herrn Dario Dustin Mielke, Dienstausweisnummer 
110777, Kartennummer 12111, Farbe blau, ausgestellt am 
1. März 2025 durch den Zentraldienst der Polizei des Landes 
Brandenburg, wird hiermit für ungültig erklärt.
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NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gläubigeraufrufe

Der Verein „Freies Groß Glienicker Seeufer!“ e. V., c/o 
Matthias Frey, Potsdamer Chaussee 17 C, 14476 Potsdam, 
ist mit Beschluss der Vereinsmitglieder am 6. April 2025 auf-
gelöst worden. Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden auf-
gefordert, bestehende Ansprüche gegen den Verein bei nach-
stehenden Liquidatorinnen und Liquidatoren anzumelden:

Matthias Frey	 Gudrun Tielsch
Potsdamer Chaussee 17 C	 Wendensteig 66
14476 Potsdam	 14476 Potsdam

Andreas Menzel
An der Kirche 14
14476 Potsdam

Der Verein Kleintierzüchterverein D72 Caputh e. V., c/o 
Michael Bendler, Friedrich-Engels-Straße 80, 14822 Borkheide, 
ist am 2. Juni 2025 aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und 
Gläubiger werden aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen 
den Verein bei nachstehend genanntem Liquidator anzumelden:

Michael Bendler
Friedrich-Engels-Straße 80
14822 Borkheide
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